Finanzen im Stamm
Laut Bundessatzung gehört u.a. zu den Aufgaben des Stammesvorstandes:

31. Aufgaben des Vorstandes sind:

· ...................................

· die Führung der Kasse des Stammes und die Rechnungslegung, soweit kein Rechtsträger vorhanden ist.

32. Der Stammesvorstand beschließt, welches Mitglied des Stammesvorstandes für die Führung der laufenden Geschäfte zuständig ist und wer von den beiden Stammesvorsitzenden den Vorsitz im Rechtsträger übernimmt, falls ein solcher vorhanden ist. Die Wahrnehmung aller anderen Aufgaben erfolgt nach Absprache.

D.h. die Verantwortung für die Stammesfinanzen liegen beim Stammesvorstand. Dieser muss in der Stammesversammlung u.a. Rechenschaft über diesen Bereich ablegen.

Anders bei einem Rechtsträger (e.V.). In diesem Falle nimmt die Stammesversammlung nur den Kassenprüfbericht entgegen und entlastet ggfs. den Vorstand.

Gruppengelder:

Natürlich können innerhalb des Stammes einzelne Gruppen/Stufen eine eigne Gruppenkasse führen. Die Einnahmen und Ausgaben sollten mindestens einmal jährlich von einem Stammesvorstandsmitglied oder einer vom Stammesvorstand benannten Person geprüft werden und am Ende des Jahres in die Einnahme- und Ausgaberechnung der Stammes einfließen.

Zur Führung einer Gruppenkasse eignet sich eine einfache standardisierte Kassenabrechnung (siehe Link).

Im laufenden Geschäftsjahr sollten die Verantwortlichen für die Gruppenkasse darauf achten, dass „keine Buchung ohne Beleg“ erfolgt, d.h. wenn mal eine Quittung fehlen sollte, kann ein Ersatzbeleg (Quittungsblock) ausgestellt werden. Dies sollte jedoch die Ausnahme sein.

Die beiliegende Übersicht „Finanzen im Stamm“ zeigt welche Möglichkeiten ein Stamm hat, Geld zu akquirieren. 

Ganz wichtig ist, dass die Finanzverantwortlichen im Stamm darauf achten, dass die Regelförderung in Anspruch genommen wird. Sponsoring ist zwar wichtig, sollte jedoch auf keinen Fall die Stellung der Regelförderung einnehmen.

Als Vorlage zur Kalkulation einer Wochenendmaßnahme bzw. zur Ermittlung des Teilnehmerbeitrages kann beiliegendes Kalkulationsschema für Wochenendmaßnahmen (Exceltabelle) genutzt werden.

Wichtige Adressen und ausführliche Informationen zur Regel- und Projektförderung in der Jugendarbeit findet ihr in der Sammelmappe des BDKJ Trier „Förderung der außerschulischen Jugendarbeit“ – Eine Praxishilfe für die kirchliche Jugendarbeit im Bistum Trier.

Diese Sammelmappe gibt es beim BDKJ Trier, Weberbach 70, 54290 Trier, Tel. 0651/9771-100, e-mail: info@bdkj-trier.de.
Falls ihr darüber hinaus Fragen zur Regel- oder Projektförderung habt, stehen euch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Diözesanbüro Trier, Weberbach 70

54290 Trier, Tel. 0651/9771-180

e-mail: info@dpsg-trier.de, Homepage: www.dpsg-trier.de
jederzeit gerne zur Verfügung.

Finanzen im Stamm

Kassen-Kontoführung

Antragswesen

Sponsoring


· Barkasse

· Kassenbuch

· Bargeldlose Zahlung

· ......

Regelförderung


Projektförderung




1. Länder RLP/Saarland

z.B. Bau eines Pfadfinderheims

· - Freizeitmaßnahmen

· - Schulungen

· - .........

2. Kommune (Kreis, Stadt, Gemeinde)

· Maßnahmenförderung

· „Jahresförderung“ Jugendbudget

· .....

3. Bundesebene

· Internationale Begegnungen

· ...

4. EU




Sonderförderung

· Länder

· Kommunen

· Gemeinden

· Stiftungen

· ........
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